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Veranstaltungen 
Sie interessieren sich für Veranstaltungen in Rain? Dann besuchen Sie unsere Homepage! Unter 
www.rain.de finden Sie unseren täglich aktualisierten Veranstaltungskalender. Sie können dort auch, z.B. 
als Verein, Ihre eigene Veranstaltung einreichen. Schauen Sie doch mal Rain! 
 
Bekanntmachung einer Stadtratssitzung  
Am Dienstag, 11. März 2025, 19:00 Uhr, findet im großen Sitzungssaal im Rathaus Rain eine Stadtrats-
sitzung statt.  
 

Tagesordnung:  
Öffentlicher Teil:  
1.   Bauverfahren  
1.1 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Fl.Nr. 504/2, Gmkg. Oberpeiching,  
      Nähe Alter Römerweg, ST Oberpeiching, 86641 Rain  
1.2 Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Personalbereich, Fl.Nr. 719/0, Gmkg. Rain,  
      Nähe Kittelmüllerweg, 86641 Rain  
1.3 Baurechtliche Bekanntgaben  
2.   Dritter Bauabschnitt Innensanierung Schloss Rain – Westflügel  
2.1 Sachstand Sanierung mit notwendigen planerischen Änderungen sowie planerischen  
      Auswahlmöglichkeiten – Entscheidungen 
2.2 Kostenverfolgung 
2.3 Bauzeitenplan  
3.   Fortschreibung des Teilfachkapitels B IV 2.4.2 „Nutzung der Windenergie“ des Regionalplans  
      der Region Augsburg; Förmliche Beteiligung und Stellungnahme der Stadt Rain  
4.   Öffnungszeiten für den Bolzplatz in der Theresienstraße  
5.   Antrag der PWG-Fraktion zur Einrichtung eines Seniorenbeirats in der Stadt Rain  
6.   Information zur Eigentümerbefragung leerstehender Gebäude/Hofstellen 
7.   Bekanntgaben  
 

Ein nicht öffentlicher Teil schließt sich an.   
 
Haushaltssatzung des Schulverband Mittelschule Rain (Landkreis Donau-Ries)  
für das Haushaltsjahr 2025 
Der Schulverband Mittelschule Rain hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 erlassen. Die Haushalts-
satzung mit ihren Anlagen wurde in der Geschäftsstelle der Stadt Rain in Rain (Zimmer 21) niedergelegt 
(Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 26 Abs. 2 GO) und zur Einsicht während des ganzen 
Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§4 Abs. 2 Bekanntmachungsverord-
nung, Art. 9 Abs. 0 BaySchFG, Art. 40 KommZG). Dort liegt auch der Haushaltsplan gemäß Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG, Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO vom 03.03.2025 – 21.03.2025 öffentlich aus. Die Haus-
haltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile. Weitere Informationen entnehmen Sie aus der aus-
führlichen Haushaltssatzung vom Amtsblatt des Landratsamtes Donau-Ries. 
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Betreuung in den Osterferien 
Der Grundschulverband bietet in den Osterferien vom 14. – 17. April 2025, jeweils von 8 – 13 Uhr eine 
Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter an. Um die Betreuung personell und inhaltlich auf die An-
zahl der Kinder abstimmen und bestmöglich vorbereiten zu können, ist eine verbindliche Anmeldung er-
forderlich.  
Diese sollte bis Freitag, 4. April 2025, bei der OGTS oder im Sekretariat der Johannes-Bayer-Grund-
schule abgegeben werden. 
Ausführliche Informationen und das Anmelde-Formular finden Sie online unter www.rain.de/  Rathaus / 
Erziehung und Bildung / Schulen / Johannes-Bayer-Grundschule Rain. 

Für Rückfragen zur Ausgestaltung der Ferienbetreuung erreichen Sie die Betreuerinnen an Schultagen 
zwischen 11.20 und 11.45 Uhr unter 09090/5011-105. 
 
Einladung zur Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Wächtering  
Am Freitag, 14. März 2025, 19.30 Uhr, findet im Feuerwehrhaus in Wächtering die Jahresversammlung 
der Jagdgenossenschaft Wächtering statt. 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung durch den Vorstand 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Kassiers 
4. Ergebnis der Kassenprüfung und Entlastung der Vorstandschaft 
5. Neuwahl der gesamten Vorstandschaft 
6. Neuwahl der Kassenprüfer 
7. Wünsche und Anträge 

Dazu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.  
gez. Josef Karl, Vorstand 
 
Einladung zum gemeinsamen Jagdessen der Jagdgenossenschaft Wächtering  
Am Samstag, 15. März 2025, 19.30 Uhr, sind alle Mitglieder mit Partner herzlich zum gemeinsamen 
Jagdessen der Jagdgenossenschaft Wächtering in den Gasthof Schwarzwirt in Bayerdilling eingeladen. 
Auf ein zahlreiches Kommen freuen sich  
Jagdpächter und Vorstandschaft 
 
Vorankündigung – Sperrung Bahnübergang zwischen Rain und Staudheim (DON 39) 
Der Bahnübergang an der Kreisstraße DON 39 zwischen Rain und Staudheim wird wegen Gleisbauarbei-
ten vom 04.04.2025, 7 Uhr, bis 05.04.2025, 18 Uhr, für den Verkehr komplett gesperrt. 
Eine Umleitung über die Staatsstraße ST 2027 und den Staudheimer- bzw. Überackerer Weg wird ausge-
schildert. 
 
Waldpflegemaßnahmen rund ums Schützenheim und den Waldkindergarten Rain 
Vor kurzem wurde entlang des Fuß- und Radwegs und auch im Waldbestand rund um das Schützenheim 
und den Waldkindergarten Rain eine Waldpflegemaßnahme durchgeführt. Dabei kam es hauptsächlich 
zur Entnahme von Eschen, die vom Pilz „falsches weißes Stengelbecherchen“ befallenen waren. Diese 
Erkrankung führt zum sogenannten „Eschentriebsterben“. Die Baumkronen lichten sich, Äste sterben ab 
und fallen herunter, bevor schließlich der ganze Baum abstirbt. Weitere Pilze befallen oftmals die Wurzeln 
der Eschen, die dadurch ihre gewohnte Standfestigkeit verlieren und jederzeit umfallen können. Sobald 
Bäume ein Sicherheitsrisiko darstellen, müssen sie entnommen werden. An vielen Stellen steht jedoch 
schon eine neue Waldgeneration in den Startlöchern, die Licht und Ressourcen nun optimal nutzen kann. 
Um die befallenen Eschen sicher und für die umstehenden gesunden Bäume möglichst schonend fällen 
zu können, war zeitweise eine vollständige Sperrung der genannten Bereiche erforderlich. Entstandene 
Lücken wurden anschließend mit verschiedenen klimatoleranten und standortsgemäßen Baumarten wie 
z.B. Eiche, Vogelkirsche, Ulme, Elsbeere oder Linde bepflanzt. 
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Terminvereinbarung Standesamt 
Um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir, für Ihre Anliegen einen Termin im Standesamt zu 
vereinbaren. Dies ist nicht nur per Telefon und E-Mail, sondern auch online möglich – den Button zur 
Terminvereinbarung finden Sie direkt auf der Startseite von www.rain.de. Durch eine vorherige Termin-
vereinbarung können wir sicherstellen, dass wir ausreichend Zeit für Sie einplanen. Die benötigten Unter-
lagen sowie etwaige Gebühren können gerne vorab besprochen werden. Sie erreichen das Standesamt 
unter Telefon 09090/703-140 oder per E-Mail: standesamt@rain.de.  
 
Das Ordnungsamt informiert: Bitte nicht auf Hydranten parken! 
Wenn die Feuerwehr zum Löschen kommt, braucht sie bekanntlich Wasser. Ist der Wassertank des Lösch-
fahrzeuges leer, wird dringend Wasser aus dem örtlichen Hydrantennetz benötigt. Es gibt dabei verschie-
dene Arten von Hydranten, die nicht immer für jeden sofort ersichtlich sind. Oftmals muss zur Wasserver-
sorgung mittels sogenannten Unterflurhydranten gearbeitet werden. Diese ovalen Deckel befinden sich 
auf Gehwegen, Fahrbahnen oder Parkbuchten und sind mit der Aufschrift „Hydrant“ gekennzeichnet. Auf 
Unterflurhydranten wird auch mittels rot umrahmter 25 x 20 cm großen Plastikschildern hingewiesen, die 
in unmittelbarer Nähe an Laternen, Zäunen, Schildern, Hauswänden usw. angebracht sind. Die dort an-
gegebenen Zahlen und Markierungen helfen beim Auffinden des Hydranten. Fällt beim Parken solch ein 
Schild auf, lohnt es sich, etwas genauer hinzusehen, denn Parken auf Hydranten ist verboten. Dies ist 
in der StVO unter § 12, Absatz 3, Nummer 4 geregelt. Dort steht geschrieben: Das Parken ist unzuläs-
sig…über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen… 
 
Städtische Friedhöfe – Reinhaltung 
Die Stadt Rain weist auf die Regelung zur Reinhaltung und Pflege der Wege auf den städtischen Friedhö-
fen hin. Nach der geltenden Friedhofssatzung sind die Grabnutzungsberechtigten verpflichtet, die seitli-
chen Abstände sowie das entsprechende Wegstück vor der jeweiligen Grabstelle zu reinigen, insbeson-
dere von Gras und Unkraut freizuhalten. 
 
Straßenreinigung 
Nach einer Verordnung der Stadt Rain sind die Straßenanlieger zur wöchentlichen Reinigung der Geh-
steige und eines 1 m breiten Streifens am Straßenrand verpflichtet. Wir fordern deshalb alle Grundstück-
seigentümer auf, die Reinigung durchzuführen und insbesondere Unkraut in der Entwässerungsrinne bzw. 
an den Gehsteigkanten zu entfernen. Denken Sie bitte auch daran, dass Sie durch diese Arbeiten unsere 
Stadt verschönern und einen Beitrag zur längeren Haltbarkeit der Asphaltdecke leisten. Die Stadtverwal-
tung wird demnächst Überprüfungen durchführen; die Nichterfüllung der Reinigungspflichten kann auch 
mit einer Geldbuße belegt werden. 
 
Spende Blut, rette Leben 
Der nächste Blutspende-Termin findet am Dienstag, 11. März 2025, von 16 – 20 Uhr, in der Grund- und 
Mittelschule Burgheim, Schulgasse 4, statt. 
Das BRK empfiehlt die Reservierung des Wunschtermins unter: www.blutspendedienst.com 
 
Digitallotsen-Schulung – Allgemeine Online-Basics 
Am Samstag, 29. März 2025, von 10 bis 12 Uhr, bietet der Helferkreis Rain e.V. eine Weiterbildungsver-
anstaltung zum Thema „Allgemeine Online-Basics“ im Schlosssaal an. Schulungsleiter Jürgen Doster er-
läutert hierbei die wichtigsten Begriffe und erklärt Basis-Grundlagen im Umgang mit dem Computer und 
Fragen rund ums Internet. Was ist beispielsweise der Unterschied zwischen Computer herunterzufahren 
und in den Ruhemodus versetzen? Und warum wird man beim „Surfen“ aufgefordert „Cookies“ zu akzep-
tieren? Die Schulung ist für Anfänger geeignet, aber natürlich sind auch erfahrenere Nutzer willkommen. 
Anmeldung: digitallotsen@helferkreis-rain.de, Telefon 0178/303 24 74 
Ansprechpartner: Jasmin Doster (Hedwig Rehm und Julia Schmalbach)  
Teilnehmeranzahl: maximal 20 Personen 
Kosten: 10 € pro Person 
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Lechbus 
Mit dem Lechbus bietet der Landkreis Donau-Ries seinen Bürgern einen flexiblen und komfortablen Ser-
vice, der das vorhandene öffentliche Personennahverkehrsangebot ergänzt und erweitert. 
Die Anmeldung ist telefonisch unter 0 90 90/92 17 00 möglich. 
Genaue Informationen finden Sie auf der Seite des Landratsamtes Donau-Ries unter Bürgerservice – 
Aufgabenbereiche – ÖPNV – Lechbus. 

 
AWV eröffnet die Gartensaison – Komposterde an den größeren Recyclinghöfen erhältlich 
In bewährter Weise bietet der AWV Nordschwaben (AWV) hochwertige Komposterde aus eigener Her-
stellung preiswert an. Es wird ausschließlich angeliefertes Grüngut, wie z. B. Rasenschnitt, Laub, Baum- 
und Strauchschnitt kompostiert. Aufgrund seiner vielen Fähigkeiten ist Kompost ein geschätztes Natur-
produkt. Er düngt die Pflanzen, lockert den Boden, speichert Wasser und fördert das Bodenleben. Die 
vom AWV hergestellte Komposterde ist naturbelassen und frei von Zusätzen. 
Als Empfehlung gilt eine Mischung zu gleichen Teilen mit herkömmlicher Erde oder zu je einem Drittel mit 
Sand, Garten- und Komposterde. Bei schwach zehrenden Pflanzen, wie z. B. Bohnen, Erbsen, Salat ist 
eine Mischung im Verhältnis 50:50 mit Kompost- und Gartenerde ideal. Bei Starkzehrern, wie beispiels-
weise Kürbis, Tomaten, Kohlsorten kann etwas mehr Komposterde in die Mischung. 
Zur dauerhaften Gesunderhaltung des Bodens sollte alle 3-5 Jahre Komposterde untergemischt werden. 
Rosenstöcke als Tiefwurzler können im Spätherbst mit Komposterde gedüngt werden. Im zeitigen Frühjahr 
wird der Boden für das Gemüse vorbereitet. 
Durch die regionale Abgabe sorgt der AWV für kurze Wege bei der Verwertung. Als Sackware (35 Liter) 
ist die Grüngutkomposterde an nahezu allen Recyclinghöfen des AWV Nordschwaben erhältlich. Lose 
oder in einer wieder befüllbaren Kompostwanne (65 Liter, 90 Liter) wird die Komposterde an den Recyc-
linghöfen in Donauwörth (Binsberg), Gundelfingen/Lauingen, Nördlingen, Oettingen, Rain und Wemding 
angeboten. Besonders nachhaltig sind die Kompostwannen. Diese können kostengünstig erworben und 
wieder befüllt werden. 
 
Krisenzentrum Schwaben 
Der Bezirk Schwaben betreibt mit weiteren bayerischen Bezirken den Krisendienst: Unter der bayernweit 
einheitlichen, kostenlosen Notrufnummer 0800 / 655 3000 erhalten Menschen in psychischen Krisen, 
Angehörige oder auch Fachstellen künftig professionelle Soforthilfe. Anlass für dieses Projekt ist Artikel 1 
des bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PSYCH-KHG). 
Das Prinzip des Krisendienstes in Schwaben: Hilfesuchende telefonieren mit Fachkräften der Sozialpäda-
gogik, Psychologie und Psychiatrie in der Leitstelle in Augsburg. Die Expertinnen und Experten zeigen 
Lösungen auf, vermitteln gegebenenfalls regionale Hilfsangebote oder senden ein mobiles Team, das vor 
Ort unterstützt. Rufen Sie an, wenn Sie nicht mehr weiterwissen – je früher, desto besser! 
Weitere Informationen und Material zum Download finden Sie auch auf der Website des Krisendienstes: 
http://www.krisendienste.bayern. 
 
Pflegestützpunkt Donau-Ries 
Seit 2021 gibt es in Donauwörth und Nördlingen einen Standort für den Pflegestützpunkt. Dort können Sie 
sich nach telefonischer Terminvereinbarung individuell, kostenfrei, neutral und umfassend rund um das 
Thema Pflege beraten lassen. 
Kontakt Standort Donauwörth: Telefon 09 06/74 61 16, E-Mail: pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de 

 
Ärztlicher Notfalldienst 
Feuerwehr und Rettungsdienst sind unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 erreichbar. Der ärztliche 
Notfalldienst ist unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Tel. 116117 erreichbar.  
Hier finden Sie die örtlichen Bereitschaftspraxen der KVB: www.bereitschaftspraxen.116117.de 
 
Apotheken-Notdienst 
Auskunft im Internet unter https://www.blak.de/notdienstsuche, telefonisch unter der Rufnummer 22 8 33 
(Mobilfunk 0,69 €/Min.) oder kostenfrei aus dem Festnetz unter 0800 00 22 8 33.  
Jede Apotheke informiert auch mit einem Aushang auf die nächstgelegenen dienstbereiten Apotheken. 

https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.krisendienste.bayern&umid=e484d19e-e69f-47cd-b3bd-2529d1264fc0&auth=1fd780e0c5ed3484693438bf1d25554a42abd59f-5a707a3fdb4c6e420ce998de7af44e5790b5144e
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPsychKHG/true
http://www.krisendienste.bayern/
https://es.sonicurlprotection-fra.com/click?PV=2&MSGID=202501021820500163804&URLID=22&ESV=10.0.30.8013&IV=A6ED5AB653335DC7247DB9BE4486FCD1&TT=1735842050715&ESN=sFtPKVBAg7cA13CResNAIi07blIi582PmMmBZ%2Bi%2FnUo%3D&KV=1536961729280&B64_ENCODED_URL=aHR0cHM6Ly93d3cuYmxhay5kZS9ub3RkaWVuc3RzdWNoZQ&HK=F5D8D3709F2D1830F494D4709FE36FD3E127E332180191AAB3FB060ECEB9B2EA
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